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Hygieneregeln für den Apoldaer Musiksommer 2021 

Zusätzliche Testmöglichkeiten am Sonntag zum KAISER-Konzert 

 

Die Hygieneregeln für den Apoldaer Musiksommer vom 10.-12.09.2021 wurden 

nochmals überarbeitet. Für die Konzerte von CLUESO am Freitag, von NENA am 

Samstag sowie von VOLKER ROSIN und ROLAND KAISER am Sonntag gelten die 

3G-Regeln. 

 

Zutrittsberechtigt sind daher nur Personen, die nachweislich und vollständig 

geimpft, nachweislich genesen oder getestet sind. Der negative Nachweis eines 

Antigen-Schnelltests darf dabei nicht älter als 24 Stunden, der eines PCR-Tests 

nicht älter als 48 Stunden sein. 

 

Jeder Besucher wird in Wahrnehmung seiner Eigenverantwortung gebeten, sich 

um den Testnachweis selbst zu bemühen. Das gilt besonders für die Konzerte am 

Freitag und am Samstag, bei denen keine zusätzlichen Testmöglichkeiten 

angeboten werden. 

 

Wegen der eingeschränkten Testmöglichkeiten am Sonntag bieten folgende 

Apoldaer Apotheken am 12.09. zusätzliche Testmöglichkeiten an: 

Glockenapotheke von 9 – 14 Uhr ohne Termin, Alte Stadtapotheke von 10 – 13 

Uhr mit Termin und Apotheke am Darrplatz von 10 – 13 Uhr ohne Termin. 

 

Von 13.00 - 18.30 Uhr wird am Nachmittag dann ein zusätzliches Testzentrum 

an der Dreifeldsporthalle eingerichtet. Dort werden Schnelltests unter fachlicher 

Anleitung durchgeführt, wobei der Test inklusive Nachweis 10,- EUR kostet. 

Das Testzentrum liegt direkt am Parkplatz „Am Sportpark“ bzw. auf dem Weg 

vom Hauptparkplatz Robert-Koch-Krankenhaus zur Festwiese. 

 

Neben dem Nachweis für die 3G-Regeln ist am Einlass ein gültiges 

Personaldokument vorzulegen. Abweichend davon besteht keine Nachweispflicht 

für unter 14jährige. 

 

Zutritt erhalten Personen zudem nur, wenn sie frei von Symptomen einer COVID-

19-Erkrankung oder einer Erkältungskrankheit sind. 

 

Auf dem Veranstaltungsgelände ist grundsätzlich die Einhaltung des 

Abstandsgebotes zu wahren. Ausnahmen gelten für Personen, die einem 

gemeinsamen Haushalt angehören oder zulässige Kontaktpersonen gemäß den 

geltenden Regelungen sind. 
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In bestimmten Bereichen besteht darüber hinaus die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung. Das gilt insbesondere in den Einlassbereichen, an den 

Gastronomie-Ständen sowie in den Toiletten. In den übrigen Bereichen wird das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. 

 

Der Einlass erfolgt nur unter Vorlage eines gültigen Tickets, eines gültigen 

Personaldokumentes, einer Mund-Nasen-Bedeckung und eines 3G-Nachweises 

als geimpfte, genesene oder negativ getestete Person. 

 

 

Apolda, 3. September 2021 

 

 

Kontakt Medien: 

Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, Markt 1, 99510 Apolda 

Stefan Zimmermann      

Tel.: 03644 650153      

Mail: stefan.zimmermann@apolda.de 
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